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fehr bictwanbigen 3«ßeu befielt, welche geftigteit unb
giallbarîelt anzeigen. Der Seil oon ©pät^olg, welcher
fich auS biefroarîbigcn 3fWcn aufbaut, befitjt fteîS mehr
female QafjreSttnge. SBetft bas .gsot^ breite SaßreS»
ringe auf, fo ifi bas Späiholz, welches in Bezug auf
feine Breite jiemtic^ fonftant bleibt, butch breite 3onen
weicheren grühh<ßp3 non einanbet getrennt. ©S ifi
woljl aßgemein beïannt, bafj Splintholz, oorauSgefeß*,
unter fonft gleiten Berhältniffen, in Berührung mit
©rbe weniger bauerhaft ift als Kernholz. Dte 3«öcn
im Kernholz finb unter wechfelnbcn Berhällniffen wem»
ger Betänberungm unterworfen unb aus biefem ©runbe
erhält man bas befte ïïîu^olj auS bem Kernholz ooß»
tommen reifer Bäume. DaS ©pliniijolj ift in bejug
auf Çalibarfeit wefentltcî) geringwertiger als Kernholz.

Çrinte Suümtffionen unb IcnHwiüilc.
(Sforrefp.)

Bur ju icec^t hat bie ©Infenbung in Bo. 3 QljreS
Blattes, welche auf bie folgen htnwelft, wenn îlelne unb
tlelnfte Aufträge auch in ber fßcioatwirtfclfjaft immer
mehr auf bem SBege ber Submiffion oergeben werben,

©ewifi, eS ift bie höchfte 8ett, biefem SubmiffionS»
unwefen, bas nun fdßon über 30 Saßre baS ©rwetbs»
leben beS tpanbroerfs oergiftet, zu fteuern.

Solange aber bie 33efjörbert felbfi auf biefem ©eblete
baS benïbar fehle df)t eft e Betfpiel geben, ift oon ber ißrioat*
wirtfchaft ïaum etwas anbereS ju erwarten.

SBir wollen fefjen, ob bie im Sßurfe Itegenbe etbge»

nöffifclje SubmiffionSoerorbnung ben 3ug ber Seit oet»
fteht unb wirftief) Befiimmungen enthalt, bie nicht nur
beforatioen SBert haben, fonbetn miettief) Sanierung un>

haltbarer Sufiänbe bringen.
©emelnfam mit ben SJiafjuafjmen beS Staates wollen

wir uns aber felbft Reifen.
SRit Becljt appelliert bte erwähnte ©infenbung an bie

BetufSoetbänbe unb übrigen gewerblichen Dcganifationen.
Aßetn fo wte bte heutigen Drganifationen befielen, finb
fie faum imftanbe, auf bem ©ebtete ber ifketSgeftaltung
fiarfen ©tnflufj gewinnen ju tönnen. SBoßt haben bte

metfien BerufSoerbänbe zum Seil fdhweijerifche, pm Seil
totale fßretstarife; mit beten ©Inhaltung unb Anetten»
nung fteht eS aber noch oielfach. rect)t bös auS.

2ludh bte BerechnungSfteflen einzelner Betbänbe fudhen
Beffetung p erteilen, pm Seil auch mit mehr ober
weniger ©rfolg. Um aber eine wirtliche Beffetung ber
Bethäliniffe p erreidhen, muffte jweterlet gefchehen.

©xfienS müßten bie beruflichen Berbänbe mit
öffentlich rechtlichem ©haratter auSgeftattet
werben, um ihnen bte Durchführung ihrer Aufgaben

p ermöglichen. 3m QahreSberi^t 1899 beS fd^wetjer.
©ewerbeoereinS fteht am Schluffe programmatischer AuS»
führungen, bag fich ein ©cofjteil biefer gorberungen nur
unter Berwirtltchung obiger BorauSfeßung erfüllen tönnten.
SBarum man an leitenber Stelle beS ©ewerbeoereinS
oon bte fem funbamentalen ^ßrtnjip wteber abgegangen,
ift mir unbetannt.

©rft mit ©rfüßung biefer gorb er ung werben bie Sie»

rufSoerbänbe in ber ?ßrei§geftaltung gewiffen ©Influff
ausüben fönnen. ©ine, btefen Betbänben oom Staate
auferlegte Berantwortung wirb SRafjnahmen unb Sie»

rechnungen biefer ^nftanjen oermehrte Bebeutnng geben.
Uufere Staatsorgane foßten in unfern BetufSoer»

bänben ihre natürlichen SRiiarbeiter fefjen tn. ber AuS»

geftaltung unferer SBirtfchaftSorganifation unb nicht, wie
eS heute nodh oft gefdf)teht, itjnen als ©egner ober pm
wenigften both inbolent gegenüber flehen.

SweiteuS muff aber auch Me Drganifation ber 33p

rufSoerbänbe eine jwectma^ige AuSgeftaltung erfah^'
@S ift notwenbig, innerhalb ber Betbänbe eigentW
fpreis» unb SieferungSgenoffenfdhaften ew

prichten, unb ben S3orftänben btefer ©enoffeuftfjafteti
erheblidhe Kompetenzen unb SJoümadhten ju erteilen.

@S liegt auf ber £>anb, baff foldhe ©enoffenfehafte"
ben fpceiSbrüdereien gewiffer Kreife ganj anbetS ettb

gegentreten fonnten, als baS ber einzelne ©ewerbetreiben^
fann. @S finb bem Sdhret6er btefer 3^" Säße be>

fannt, wo baS eine Slbgebot beS Submittenten beW
würbe, bte Offerte eines zweiten Bewerbers noch weh*

ZU brftefen uff. bis eS nicht mehr ^um SluShalten tp-

©S ift felbftoerftänbltdh nicht möglich, in allen ©eroetbe*

treibenben bie ©inft^t z«r Stotwenbigtett genoffenfdhap

Itdjcr Drganifation z« weefen. SBenn aber auf jebeW

fßtahe ftcf) fdhlie|lidh nur wenige finben, bte fich c^rlt^
bte |)änbe reichen zu gemeinfamer Slrbeit, bie fich

fpre^en fiatt einer bem anbern oor bte Sonne zu fte^c«,

mit abfolut offenen Karten baS Dffertenwefen zu führe"'
bann ift fchon oiel erreicht.

Bcingt man beim nodh bte Behörben bazu, bte Bef

firebungen btefer ©enoffenfdhaften zu förbern unb burdg

Suwenbung oon Aufträgen zu unterftü^en, fo wirb auch

für fäattbroer! unb ©ewerbe wieber baS SRorgenrot einer

befferen 8ulunft leuchten. — Sch. —

0er$4ieleie$.
SorfmaUgewittitwng i» «gJwfleôeïtt- (Korr.) Bei

ber ©enohfame ©uthal ©infiebeln haben fich Me $erre«
SiloiS ßienert & Söhne, ©infiebeln, um bte

Konzeffion ber SluSbeutung oon Sorffelb im „Soten
Wleer" punïto ©ewlnnung oon Sorfmult beworben. ®a=

mit würbe für bie ©egenb beS fwchtaleS oon ©infiebeln

ein neuer lohnenbet Berbtenftzwetg eröffnet unb ber

Boben, ber beïanntlidf) faft auSfchliefflith nur „Surben

abwirft, zur rationellem Bewirtfdhaftung herangezogen-

SBalftmeßhntt i» »Ute« (©laruS). (Korr.) Die Bür'
gcroetfammlung Bitten erteilte bem ©emetnberate Slur

trag zur SluSarbeitung eines SBalbmegprofeïteS z«)?««

befferer ©rf^lteffung etneS SBatbbezirïeS, eoentueß gort'
fehung bis auf einen Sllpfiaffel.

SHargattifche ^ßortlanb »3eme«tfn6rif £oJöerfca»l<

gBilbegg. Die ©eneraloerfammlung hat in Dlten ftatt'
qefunben. ©S würbe uad) fehr retdhltd)en Slbfdhreibungen

ein ^Reingewinn oon gr. 103,418 (inlluftoe Bortrag au»

bem Borfahr) auSgewtefen unb befdhloffen, btefen ©rtrag
In ber |>auptfadhe zu toeitern Slbfchrelbungen zu »et'
wenben. ©tn Beft oon gr. 11,572 wirb auf neue Beet)'

nung oorgetragen.
Das Kontingent ber Slargauifdfjen lßortlanb»8eineno

fabril ëolberbanl zufammen mit bem ber oon ihr auf*

getauften Sementfabrit Büti im St. ©aßer Bhelntal be>

trägt 8880 SBagen, wooon im Sah« 1915 nur unge'

fähr bte fpälfte, b. h- 4446 SBagen, geltefett werben

tonnten, ba nicht für mehr Bebarf war.

tportlanbzement - gobrlt ©t»Sulpice (Beuenburg)-

SBte feit mehreren Sahren, fo gelangt audh für baS Sah^

1915 auf baS 1,5 SRißionen granten betragenbe Slttten'

tapital eine Dioibenbe oon 5 »/o zur Ausrichtung.

5er Sleßelföhrite« Shot)»ß«»' >°fe»
BtcteWhanfen (Shat)»ßeu). ®te ©eneraloerfammlung
hat bie Bettung für 1915 (zweites BetrtebSjahr)
nebmigt. DaS ©rgebniS war burdh ben Krteg nngünftig
beeinflußt, fo baß baS Sltttentapital (1,055,000 grauten)
wieberum ohne Berzinfung bleibt.
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sehr dickwandigen Zellen besteht, welche Festigkeit und
Haltbarkeit anzeigen. Der Teil von Spätholz, welcher
sich aus dickwandigen Zellen ausbaut, besitzt stets mehr
schmale Jahresringe. Weist das Holz breite Jahres-
ringe auf, so ist das Spätholz, welches in Bezug auf
seine Brette ziemlich konstant bleibt, durch breite Zonen
weicheren Frühholzes von einander getrennt. Es ist
wohl allgemein bekannt, daß Splintholz, vorausgesetzt
unter sonst gleichen Verhältnissen, in Berührung mit
Erde weniger dauerhaft ist als Kernholz, Die Zellen
im Kernholz sind unter wechselnden Verhältnissen wem-
ger Veränderungen unterworfen und aus diesem Grunde
erhält man das beste Nutzholz aus dem Kernholz voll-
kommen reifer Bäume. Das Splintholz ist in bezug
auf Haltbarkeit wesentlich geringwertiger als Kernholz.

Primte SMWmeii md BemfMrUnde.
(Korresp.)

Nur zu recht hat die Einsendung in No, 3 Ihres
Blattes, welche auf die Folgen hinweist, wenn kleine und
kleinste Aufträge auch in der Privatwirtschaft immer
mehr auf dem Wege der Submission vergeben werden,

Gewiß, es ist die höchste Zeit, diesem Submissions-
unwesen, das nun schon über 3V Jahre das Erwerbs-
leben des Handwerks vergiftet, zu steuern.

Solange aber die Behörden selbst auf diesem Gebiete
das denkbar schlechteste Beispiel geben, ist von der Privat-
wirtschaft kaum etwas anderes zu erwarten.

Wir wollen sehen, ob die im Wurfe liegende eidge-
nöffische Submissionsverordnung den Zug der Zeit ver-
steht und wirklich Bestimmungen enthält, die nicht nur
dekorativen Wert haben, sondern wirklich Sanierung un-
haltbarer Zustände bringen.

Gemeinsam mit den Maßnahmen des Staates wollen
wir uns aber selbst helfen.

Mit Recht appelliert die erwähnte Einsendung an die

Berufsverbände und übrigen gewerblichen Organisationen.
Allein so wie die heutigen Organisationen bestehen, sind
sie kaum imstande, auf dem Gebiete der Preisgestaltung
starken Einfluß gewinnen zu können. Wohl haben die
meisten Berufsverbände zum Teil schweizerische, zum Teil
lokale Preistarife; mit deren Einhaltung und Anerken-
nung sieht es aber noch vielfach, recht bös aus.

Auch die Berechnungsstellen einzelner Verbände suchen
Besserung zu erreichen, zum Teil auch mit mehr oder
weniger Erfolg. Um aber eine wirkliche Besserung der
Verhältnisse zu erreichen, müßte zweierlei geschehen.

Erstens müßten die beruflichen Verbände mit
öffentlich rechtlichem Charakter ausgestattet
werden, um ihnen die Durchführung ihrer Aufgaben
zu ermöglichen. Im Jahresbericht 1899 des schweizer.
Gewerbevereins steht am Schlüsse programmatischer Aus-
stthrungen, daß sich ein Großteil dieser Forderungen nur
unter Verwirklichung obiger Voraussetzung erfüllen könnten.
Warum man an leitender Stelle des Gewerbevereins
von diesem fundamentalen Prinzip wieder abgegangen,
ist mir unbekannt.

Erst mit Erfüllung dieser Forderung werden die Be-
rufsverbände in der Preisgestaltung gewissen Einfluß
ausüben können. Eine, diesen Verbänden vom Staate
auferlegte Verantwortung wird Maßnahmen und Be-
rechnungen dieser Instanzen vermehrte Bedeutung geben.

Unsere Staatsorgane sollten in unsern Berufsver-
bänden ihre natürlichen Mitarbeiter sehen in, der Aus-
gestaltung unserer Wirtschaftsorganisation^ und nicht, wie
es heute noch oft geschieht, ihnen als Gegner oder zum
wenigsten doch indolent gegenüber stehen.

Zweitens muß aber auch die Organisation der Be-

rufsverbände eine zweckmäßige Ausgestaltung erfahre"-
Es ist notwendig, innerhalb der Verbände eigentliche

Preis- und Lieferungsgenossenschaften ein-

zurichten, und den Vorständen dieser Genossenschaften

erhebliche Kompetenzen und Vollmachten zu erteilen.
Es liegt auf der Hand, daß solche Genossenschaften

den Pceisdrückereien gewisser Kreise ganz anders em-

gegentreten könnten, als das der einzelne Gewerbetreibende

kann. Es sind dem Schreiber dieser Zeilen Fälle be-

kannt. wo das eine Abgebot des Submittenten benutzt

wurde, die Offerte eines zweiten Bewerbers noch mehr

zu drücken usf. bis es nicht mehr zum Aushalten ist-

Es ist selbstverständlich nicht möglich, in allen Gewerbe-

treibenden die Einsicht zur Notwendigkett genossenschafl-

licher Organisation zu wecken. Wenn aber auf jedein

Platze sich schließlich nur wenige finden, die sich ehrlich

die Hände reichen zu gemeinsamer Arbeit, die sich ver-

sprechen statt einer dem andern vor die Sonne zu stehen-

mit absolut offenen Karten das Offertenwesen zu führen,

dann ist schon viel erreicht.

Bnngt man denn noch die Behörden dazu, die

strebungen dieser Genossenschaften zu fördern und durch

Zuwendung von Aufträgen zu unterstützen, so wird auch

für Handwerk und Gewerbe wieder das Morgenrot einer

besseren Zukunft leuchten. — Leb. —

NMKItàî.
TorfMAllgewwnuug i» Giustedeln. (Korr.) Bei

der Genoßsame Euthal Einsiedeln haben sich die Herren

Alois Lienert k Söhne, Einsiedeln, um die

Konzession der Ausbeutung von Torffeld im „Toten
Meer" punkto Gewinnung von Torfmull beworben. Da-

mit würde für die Gegend des Hochtales von Einsiedeln

ein neuer lohnender Verdienstzwetg eröffnet und der

Boden, der bekanntlich fast ausschließlich nur „Turben

abwirft, zur rationeller« Bewirtschaftung herangezogen-

Waldwegba« i« Bitte« (Glarus). (Korr.) Die Bür-

gerversammlung Bitten erteilte dem Gemeinderate Auf-

trag zur Ausarbeitung eines Waldwegprojektes zwecks

besserer Erschließung eines Waldbezirkes, eventuell Fort-
setzung bis auf einen Alpstaffel.

Aargauische Portland-Zemeutfabrtt Holderbant-

Wildegg. Die Generalversammlung hat in Ölten statt-

gefunden. Es wurde uach sehr reichlichen Abschreibungen

ein Reingewinn von Fr. 103,418 (inklusive Vortrag aus

dem Vorjahr) ausgewiesen und beschlossen, diesen Ertrag
in der Hauptsache zu weitern Abschreibungen zu ver-

wenden. Ein Rest von Fr. 11,572 wird auf neue Rech-

nung vorgetragen.
Das Kontingent der Aargauischen Portland-Zemem-

fabrik Holderbank zusammen mit dem der von ihr auf-

gekauften Zementfabrik Rüti im St. Galler Rheintal be-

trägt 8880 Wagen, wovon im Jahre 1915 nur unge-

fähr die Hälfte, d. h. 4446 Wagen, geliefert werden

konnten, da nicht für mehr Bedarf war.

Portlandzement-Fabrik St-Sulpice (Neuenburg)-

Wie feit mehreren Jahren, so gelangt auch für das Iaht
1915 auf das 1.5 Millionen Franken betragende Aktien-

kapital eine Dividende von 5 "/<> zur Ausrichtung.

A.-G. der Ziegelfabrtken Thayuge«, Hofe» u«d

RickelShanse» (Thayuge»). Die Generalversammlung

hat die Rechnung für 1915 (zweites Betrtebsjahr) ge-

nehmiqt. Das Ergebnis war durch den Krieg ungünstig

beeinflußt, so daß das Aktienkapital (1,055,000 Franke")
wiederum ohne Verzinsung bleibt.
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